


Splittingtabellen für Ninox
Bei der Zusammenveranlagung werden die von beiden Ehepartnern erzielten Einkünfte zusammengerechnet und
grundsätzlich gemeinsam als ein Steuerpflichtiger behandelt. Die Einkommensteuer wird nach dem Splitting-
Verfahren ermittelt. Dabei wird für die Hälfte des gemeinsamen Einkommens die Steuer nach dem
Einkommensteuertarif berechnet und die Steuer dann verdoppelt.
Für die Zusammenveranlagung müssen folgende Voraussetzungen vorliegen

- rechtsgültige Ehe/ Lebenspartnerschaft
- zusammenlebend (nicht dauernd getrennt lebend) und
- ein Antrag auf Zusammenveranlagung

Von dem zu versteuernden Einkommen bleibt ein Grundfreibetrag steuerfrei:

2018: 9.000 Euro/18.000 Euro (Ledige/Verheiratete)
2019: 9.150 Euro/18.300 Euro (Ledige/Verheiratete)
2020: 9.400 Euro/18.800 Euro (Ledige/Verheiratete)

Für das über dem Grundfreibetrag liegende zu versteuernde Einkommen steigen die Steuersätze in zwei linear-
progressiven Zonen von 14 Prozent (Eingangssteuersatz) bis auf 42 Prozent (Spitzensteuersatz) an. Ab 52.882
Euro/105.764 Euro (Ledige/Verheiratete) wird jeder Einkommenszuwachs gleichbleibend (sogenannte
Proportionalzone) mit 42 Prozent besteuert. Seit dem Jahr 2007 gilt für besonders hohe zu versteuernde
Einkommen ein um 3 Prozent erhöhter Steuersatz von 45 Prozent. Mit dem Tarif 2010 wurde die Grenze auf zu
versteuernde Einkommen ab 250.731 Euro/501.462 Euro (Ledige/Verheiratete) festgelegt.
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